
 

 
 

 

 

 

 

AUSBILDUNG 2011 
 
 

Die Stadt Herten sucht zum 01.08.2011 
eine / einen Auszubildende/n 

zum/r 

 
Kraftfahrzeugmechatroniker/in 

Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik 

(Verfahrens-Nr. 02/2011) 
 
 

 
 

  
 



 
WER WIR SIND: 

 
Die Stadt Herten ist eine moderne Kommunalverwaltung und als Dienstleistungsunter-
nehmen für rund 63.000 Einwohner/innen zuständig. Mit 900 Beschäftigten zählen wir zu 
den größten Arbeitgebern in Herten. 
 
Wir suchen zum 01.08.2011 eine / einen Auszubildende/n 

 
 

„Kraftfahrzeugmechatroniker/ in 
Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik“. 

 
 
AUFGABEN UND INHALTE DER AUSBILDUNG: 

 
Kraftfahrzeugmechatroniker/innen mit dem Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik warten 
Kraftfahrzeuge für den gewerblichen Personen- oder Gütertransport, setzen diese in-
stand und rüsten sie bei Bedarf mit Aufbauten, Anhängern, Zusatzsystemen und 
Sonderausstattungen aus. Darüber hinaus prüfen und diagnostizieren sie die fahrzeug-
technischen Systeme. Als weitere Tätigkeiten sind zu nennen:  

 Durchführen von Demontage-, Instandsetzungs- und Montagearbeiten  
 Prüfen und Instandsetzen elektrischer und elektronischer Systeme sowie  Steue-

rungs- und Regelungssystemen 
 Prüfen und Instandhalten von Energieversorgungs- und Startsystemen 

 
Die Ausbildungsdauer beträgt 3,5 Jahre.  
 
 
 
WAS ERWARTET SIE? 

 
Wir bieten Ihnen eine qualifizierte Ausbildung. Die Regel-Ausbildungszeit beträgt dreiein-
halb Jahre und besteht aus der theoretischen Ausbildung am Berufskolleg Ostvest Dat-
teln und dem praktischen Teil der Ausbildung beim Zentralen Betriebshof der Stadt Her-
ten. 

 
Derzeit aktuelle Ausbildungsvergütung: 

 

1. Ausbildungsjahr  703,26 € 

2. Ausbildungsjahr 753,20 € 

3. Ausbildungsjahr 799,02 € 

4. Ausbildungsjahr 862,59 € 

 
 

Ausbildungsbegleitend bieten wir Fortbildungen wie z.B.: Berufsknigge, EDV-
Schulungen, Erst-Helfer-Ausbildung etc. an. 

 
Die Stadt Herten bildet über Bedarf aus, daher können wir leider keine Beschäftigungs-
garantie nach einem erfolgreichen Abschluss der Ausbildung geben. 
 
 

 

 



WAS WIR VON IHNEN ERWARTEN 

 
 

 Hauptschulabschluss (Klasse 10A) 
 sehr gute Mathematik- und Physikkenntnisse 
 gute Englischkenntnisse 
 Interesse am Umgang mit technischen Geräten 
 hohe Motivation und Leistungsbereitschaft 
 Teamfähigkeit 
 Sorgfältigkeit und Verantwortungsbewusstsein  
 selbständiges Arbeiten 

 
 
HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT? 

 
Alle Informationen zum Bewerbungsverfahren finden Sie unter www.herten.de. Für weite-
re Fragen stehen Ihnen als Ansprechpartner zur Verfügung: 
 
Heinz Degenhardt 
Ausbilder Kraftfahrzeugmechatroniker 
Telefon: 02366 / 303 104 
E-Mail: h.degenhardt@herten.de 
 
 
Barbara Hinse 
Ausbildungsleitung 
Telefon: 02366 / 303 379 
E-Mail: b.hinse@herten.de 
 
 
 
WIE BEWERBEN SIE SICH? 

 
Ihre Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsanschreiben, Lebenslauf, Kopie des letzten 
Schulzeugnisses bzw. Kopien sonstiger Abschlüsse, bei Schwerbehinderung bitte eine 
Kopie des Schwerbehindertenausweises beifügen) senden Sie bitte unter Angabe der 
Verfahrensnummer 02/2011 an folgende Adresse: 
 
Stadt Herten 
Personalservice 
Kurt-Schumacher-Straße 2 
45699 Herten  
 
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsfrist am 28.02.2011 endet. 
 
 
WICHTIGER HINWEIS 

 
Bitte verzichten Sie bei Ihrer Bewerbung auf Bewerbungsmappen, Klarsichthüllen, 
Schnellhefter oder Ähnliches. 
 
 
 



WEITERE INFORMATIONSQUELLEN 

 

 www.herten.de  

Homepage der Stadt Herten  

 

 www.berufenet.de 

Ausführliche Informationen der Bundesagentur für Arbeit 

 

 www.bk-ostvest.de 

Homepage der Berufsschule 

 

 

Infos und Tipps 

rund um das Thema Bewerbungen und Auswahlverfahren  

finden Sie in unserer Stadtbibliothek im Glashaus,  

Hermannstr. 16. 

 

 
 
ÜBRIGENS 

 
 
Die Stadt Herten fördert die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
im Rahmen des von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung gegründe-
ten Audits Beruf und Familie.  
  
 
Darüber hinaus unterstützen wir aktiv die Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Unsere Ausbildungsangebote richten sich daher ausdrücklich an ausbildungsin-
teressierte junge Frauen und Männer.  
 
Eine Schwerbehinderung ist bei grundsätzlicher Eignung für den Ausbildungsberuf kein 
Hinderungsgrund. 
 

 
 
 


